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Genehmigungsvermerke 

 
Öffentliche Mitwirkung vom 25. Oktober 2013 – 5. Januar 2014 

Mitwirkungsbericht vom 28. Februar 2014 

 

Beschlossen durch die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost: 

Interlaken, den 2. April 2014 

Der Präsident: Peter Flück   

Der Geschäftsführer: Stefan Schweizer   

 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:  

Interlaken, den 2. April 2014 

Der Geschäftsführer: Stefan Schweizer   
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1 Massnahmen Beherbergung 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Strukturprobleme in der Hotellerie B1 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage:  

Bei einigen Hotel- und Beherbergungsbetrieben besteht ein hoher Erneuerungsbedarf. Zudem stehen die 

Betriebe auch neuen Kundenbedürfnissen gegenüber, welche einen entsprechenden Investitionsbedarf nach 

sich ziehen. Offene Nachfolgeregelungen und baupolizeiliche Rahmenbedingungen erschweren den Weiterbe-

trieb zusätzlich. Viele Betriebe stehen vor ähnlichen Fragestellungen, Transparenz besteht oft aus Angst 

gegenüber der Konkurrenz nicht, was aber auch ein gestärktes, koordiniertes Vorgehen behindert. 

Zielsetzung:  

Basierend auf einer detaillierten Erhebung der IST-Situation und der strukturellen Herausforderungen je Betrieb 

sollen die Möglichkeiten von betrieblicher Kooperation, der Unterstützung bei Nachfolgeregelung und von 

koordiniertem Vorgehen bei planungstechnischen Fragen (fehlende Zonenkonformität etc.) und denkmalpflege-

rischen Anliegen aufgezeigt werden. 

Durch das Aufzeigen von koordinierten Handlungsmöglichkeiten soll die langfristige Sicherung des Hotelange-

bots gestärkt werden. 

Die Hoteliervereine als direkt Beteiligte unterstützen es, dass die Erhebung durch eine neutrale, unabhängige 

Stelle durchgeführt werden sollte. 

Massnahmen: 

1. Detailliertes Vorgehen mit Betroffenen festlegen. 

2. Erfassen von sämtlichen bestehenden Betrieben mit Angaben zu Ausbau- und Sanierungsvorhaben, 

Investitions- und Handlungsbedarf, Nachfolgeregelungen, denkmalpflegerischen Anliegen, Empfehlungen 

zur betrieblichen und finanziellen Situation der Hotels und weiteren Entwicklungschancen und -

hindernissen.  

3.  Aufzeigen von Synergien und Potentialen im Bereich Beherbergung. 

4.  Abklären, wie Synergien und Potentiale auf regionaler Ebene aktiviert werden können und wo möglich 

Einleiten entsprechender Massnahmen. 

5. Ermitteln der Möglichkeiten von denkmalpflegerischen Prioritätensetzungen und koordinierten Ansätzen bei 

Interessenabwägungen. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Beco / Hoteliervereine 

Weitere beteiligte Stellen: 

RKOO / SGH / Destination 
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Beurteilung 

Wirkung: 

Die strukturellen Probleme betreffen viele Betriebe. Durch eine einheitliche Erfassung der Herausforderungen 

soll Transparenz geschaffen werden, welche es vereinfacht mögliche Kooperationen zu erkennen und 

Synergien aktiv zu unterstützen. Dies stärkt die ganze Region durch die Sicherung von Arbeitsplätzen. 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Erarbeitung Vorgehenskonzept mit Betroffenen und Sicherstellung Finanzierung der weiteren 

Phasen.  

Phase 2: Abklären der genauen Bedürfnisse der Hotellerie z. B. mittels eines Fragebogens zur Erhebung der 

entsprechenden Angaben bei den Betrieben.  

Phase 3: Durchführen und Auswerten der Befragung, Analysieren der Ergebnisse und Aufzeigen welche 

Potentiale, Synergien und Bedürfnisse seitens der Hotellerie bestehen.  

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1: Fr. 10'000 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Kantonale und regionale Planung 

Zeithorizont: 

Kurzfristig / Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Neben dem Bauinventar ist auch das ISOS in die Überlegungen miteinzubeziehen. 

Bemerkungen: 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Hotelzonen B2 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Viele Pensions- und Hotelbetriebe sind heute einem harten Wettbewerb ausgesetzt und stehen unter Druck 

eine höhere Rendite zu erwirtschaften, zum Beispiel durch eine rentablere Wohnnutzung. Da die Hotellerie ein 

sehr wichtiges Element für den Tourismus darstellt und die Nachfrage insbesondere im Raum Interlaken 

gegeben ist, sollen die Rahmenbedingungen für die Hotellerie verbessert werden. Durch die Zweitwohnungsini-

tiative verstärkt sich zudem der Trend der Umnutzung zu Zweitwohnungen. Insgesamt benötigen aber 

Hotelbetriebe im Vergleich weniger Fläche, erzielen höhere Frequenzen und mehr Wertschöpfung, bieten mehr 

Arbeitsplätze und sind bedeutende Marketing- und Verkaufspartner für den Tourismus in der Region, weshalb 

der Erhalt von Hotels unterstützt werden soll. 

Zielsetzung:  

Durch die Erhaltung und Schaffung von Hotelzonen sollen die Entwicklungsmöglichkeiten von bestehenden und 

neu projektierten Hotels verbessert werden. Die überwiegende Nutzungsart soll die klassische Hotellerie sein. 

Es kann eine grössere Ausnützungsziffer zugelassen und die Umwandlung in andere Nutzungen eingeschränkt 

werden. Geeignete Flächen für allfällige Hotelprojekte werden freigehalten.  

Massnahmen: 

In Siedlungsgebieten welche bereits über ein grosses Angebot an Hotelbetten verfügen, sollen mögliche 

Hotelzonen systematisch bestimmt und planerisch über die Nutzungsplanung gesichert werden. Eine erste 

Erhebung fand im Rahmen der RTEK Workshops bereits statt. Die potentiellen Flächen sollen im Rahmen der 

nächsten Ortsplanungsrevisionen überprüft und ergänzt werden. Als Gemeinden mit einem grossen Angebot 

bezeichnet werden Interlaken, Matten, Unterseen, Beatenberg, Lauterbrunnen, Grindelwald, Brienz, Hasliberg 

und Meiringen. Den anderen Gemeinden steht es frei, dies auch zu machen. Auf dem Bödeli müssen die 

geeigneten Flächen in einer gemeindeübergreifenden Betrachtung erhoben werden.  

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Beteiligte Gemeinden  

Weitere beteiligte Stellen: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost / Destinationen / 

Hoteliervereine 

 

Beurteilung 

Wirkung:  

Betreibern und Investoren soll die Schaffung von Hotelzonen eine langfristige Investitions- und Existenzsiche-

rung bieten und dem gesamten Wirtschaftsbereich eine verbesserte wirtschaftliche Grundlage bieten. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK: 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

 

  



RTEK Oberland-Ost. Massnahmen zum RTEK. Massnahmen Beherbergung 

 
 

9 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Resorts und Ferienhauszonen B3 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Ein Resort-Projekt übertrifft in der Regel den bestehenden Rahmen aufgrund seiner Grösse und Komplexität, 

involviert viele verschiedene Akteure und muss bis zur Realisierung verschiedene demokratische Prozesse 

durchlaufen. Für die Überwindung dieser Hürden ist es wichtig, das Projekt frühzeitig regional abzustimmen 

und zu klären, ob es mit übergeordneten Regelungen (u.a. Zweitwohnungsinitiative und neues Raumplanungs-

gesetz) und den lokalen Schutz- und Nutzungsinteressen zu vereinbaren ist. 

Zielsetzung:  

Mit einer Eignungsprüfung der erhobenen Standorte (siehe Liste unten) soll eine regionale Abstimmung mit 

Priorisierung, Koordination und Förderung der geeigneten Standorte ermöglicht werden. 

Die Standorte sind in der Richt- und Nutzungsplanung als Zonen mit Planungspflicht zu verankern. 

Massnahmen: 

1. Die mit dem RGSK 1. Generation erfassten Standorte (siehe Liste unten) müssen anhand folgender 

Kriterien geprüft werden: 

- Einhaltung der übergeordneten Regelungen zum Natur- und Landschaftsschutz 

- Keine kalten Betten, Einhaltung der übergeordneten Regelungen zum Zweitwohnungsbau 

- Einordnung in die lokalen Orts- und Landschaftsbilder  

- Innere Verdichtungen und Umnutzungen sind Bauten auf der freien Wiese vorzuziehen 

- Genügende Erschliessen durch den Öffentlichen Verkehr (Mindestens ÖV-Güteklasse D) 

- Schonende Bauweise, Anstreben einer energieeffizienten Bauweise. 

- Möglichkeit und Verfolgung einer schonenden Erschliessung (Strassen und Leitungen) 

- Berücksichtigung der Grundsätze einer bewegungsfreundlichen Siedlungsgestaltung 

- Ausschlusskriterien: rotes/blaues Gefahrengebiet, Schutzgebiete/Schutzobjekte von nationaler oder 

kantonaler Bedeutung, Grundwasserschutzzone S1/S2. 

2. Regionale Abstimmung und Koordination sowie Förderung der geeigneten Standorte. Rückstufung wenig 

geeigneter Standorte. 

3. Verankerung geeigneter Standorte im RGSK 2. Generation. 

4. Verankerung in den Nutzungsplanungen der Gemeinden als Zonen mit Planungspflicht. In die dazugehöri-

gen Bestimmungen sollen die genannten Kriterien einfliessen. 

 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Gemeinden, Destinationen 
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Beurteilung 

Wirkung: 

Im Spannungsfeld zwischen touristischem Wachstum und der haushälterischen Bodennutzung muss 

sichergestellt werden, dass touristische Neubauten nachhaltig genutzt werden und die dadurch generierte 

Wertschöpfung möglichst hoch ausfällt. Daher sollen Resorts und Ferienhauszonen nur noch bebaut werden 

können, wenn die Ferienhäuser / Wohnungen auch aktiv und professionell bewirtschaftet werden. 

Insgesamt muss dabei die sehr hohe Qualität der Naturräume gewährleistet werden und die landschaftliche 

Integration möglichst schonend sein. Dies soll u.a. mit den Prüfkriterien sichergestellt werden. 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Überprüfen der bereits erfassten Gebiete (Massnahme L3 im RGSK 1) / erfassen und prüfen von potentiellen 

neuen Gebieten, Festlegen der Rahmenbedingungen für die Bebauung von Gebieten, Aufnahme im RGSK 2. 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Kurzfristig 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Ansiedlung von Feriendörfern und Hotels: Leitfaden für Gemeinden, Behörden und Tourismuspromotoren 

(Herausgeber: u.a. Kanton Bern, beco Berner Wirtschaft) 

Bemerkungen: 

 

Vorranggebiete Siedlungserweiterung Tourismus aus dem RGSK 

Standorte:  siehe Karte 

*  Vorgesehener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation (vorbehalten bleibt die Eignungsbeurteilung) 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Zone ÖV-

Güte 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

L3-1 Lauterbrunnen, 

Grindelwald 

Resort Kleine Scheidegg  - -/E VO 

L3-2 Oberried Resort Oberried-Brienzersee  UeO - AG 

L3-3 Brienz Parkareal Giessbachhotel  - - VO 
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L3-4 Hasliberg Tourismuszone Bidmi, Sektor D  - - VO 

L3-5 Hasliberg Hotelzone Ethüs, Hasliberg Reuti  - - VO 

L3-6 Hasliberg Twing-Wasserwendi  - -/E VO 

L3-7 Wengen Galliwedli-Borter  - - VO 

 

Nr. Bemerkungen 

L3-1 Einige der bestehenden Bauten auf der Scheidegg sind im Bauinventar aufgeführt, zudem ist das Gesamtgebiet im 

ISOS aufgeführt. 

L3-2 Die Überbauungsordnung ist bereits genehmigt. 

L3-3 Bei einer Erweiterung an diesem Standort sind sehr grosse Konflikte zu erwarten (BLN, ISOS, Bauinventar, 

Naturschutzgebiet). Er liegt in rotem und blauem Gefahrengebiet. 

L3-4 Das Gebiet liegt teilweise in blauem Gefahrengebiet. 

L3-6 Das Gebiet liegt teilweise in blauem Gefahrengebiet. 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Bewirtschaftung von Ferienwohnungen B4 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Viele Gemeinden leiden unter einer schlechten Auslastung ihrer Versorgungs- und Tourismusinfrastruktur 

durch zu viele kalte Betten. Es liegt im Interesse der gesamten Region, dass mehr Zweitwohnungen aktiv 

bewirtschaftet werden. Besonders private, nicht ortsansässige Zweitwohnungsbesitzende sind hierbei auf 

unterstützende Strukturen angewiesen. 

Zielsetzung:  

Die Bewirtschaftung und Vermarktung von Zweitwohnungen soll gefördert und vereinfacht werden, sowohl für 

professionelle wie auch für private Vermieter. Die Destination ist angehalten Bedürfnisse und mögliche 

Massnahmen zu evaluieren und geeignete bestehende Strukturen zu fördern oder neue zu schaffen. Sie soll 

vorhandene und neue Angebote regional koordinieren und nach Möglichkeit überregionale oder nationale 

Kooperationen eingehen bzw. verstärken. Weiter sollen sie Betroffene (insbesondere Vermietende) aktiv zur 

Nutzung auffordern. 

Folgende Massnahmen bieten sich an: Förderung einer gemeinsamen, regionalen Internetplattform zur 

Vermietung von Ferienwohnungen. Schaffung lokaler Strukturen für die Betreuung von Ferienwohnungen 

(Schlüsselübergabe, Gästeinformation- und betreuung, Reinigung etc.). 

Eine Verknüpfung mit dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsidentifikator (EGID / EWID) muss 

gewährleistet sein, damit den Gemeinden eine einfache Prüfung der bewirtschafteten Zweitwohnungen 

ermöglicht wird. 

Massnahmen: 

1. Evaluation von Bedürfnissen und möglichen Massnahmen zur Förderung der Bewirtschaftung und 

Vermarktung von Zweitwohnungen. Erstellen einer Projektplanung. 

2. Promotion und Weiterentwicklung einer gemeinsamen Internetplattform zur Vermietung von Ferienwohnun-

gen für die gesamte Region. Aktive Motivierung möglichst vieler Vermieter diese Plattform zu nutzen. Dabei 

ist zu prüfen, ob die Beherbergungsabgabe für Vermietende von Zweitwohnungen verringert werden könn-

te. Falls keine neue Plattform geschaffen wird, ist zu prüfen, wie die statistische Erfassung von bewirtschaf-

teten Zweitwohnungen mittels Berücksichtigung EGID / EWID bei bestehenden Plattformen realisiert wer-

den könnte. 

3. Schaffung lokaler Strukturen für die Reinigung von Ferienwohnungen und die Schlüsselübergabe. 

4. Umsetzung weiterer Massnahmen 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Destinationen 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden, beco 
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Beurteilung 

Wirkung: 

Die bessere Auslastung von Betten und Infrastruktur in der gesamten Region erhöht die Wertschöpfung und 

kann eine Verringerung des Bedarfes an Neubauten bewirken. Es führt zu einem verbesserten Angebot für 

Gäste mit höherer Aufenthaltsdauer. Die Gemeinden können durch die Integration des EGID / EWID den 

Verwaltungsaufwand minimieren. 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Vorgehenskonzept erarbeiten. Konsultation und zusammenführen der bereits vorhandenen 

Konzepte, Gespräche führen mit Vermietern und Eigentümern von Ferienwohnungen 

Phase 2: Einführung ev. von einer gemeinsamen unabhängigen Plattform 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Zeithorizont: 

Kurzfristig 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Ev. können Synergien mit den Massnahmen zum 2. Wohnungsbau hergestellt werden (u.a. Erfassung EGID 

/ EWID). 

Bemerkungen: 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Zweitwohnungen (Erarbeitung nach Vorliegen Gesetz) B5 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Zielsetzung:  

Aufzeigen von Massnahmen für Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20% 

Massnahmen: 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

Bemerkungen: 
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2 Massnahmen touristische Infrastrukturen in 

Siedlungsgebieten 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Camping T1 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage:  

Das Angebot an bestehenden Campingplätzen wird als ausreichend beurteilt. 

Der Bereich Camping aus dem Richtplan 1984 soll durch diese Massnahme abgelöst werden. Darin wird 

festgehalten, dass Campingplätze in der Nutzungsplanung eingetragen werden müssen, was vollständig erfolgt 

ist. Eine weitere Vorgabe lautet: "Ihrer Eingliederung in die Landschaft und Siedlung mittels Bepflanzung usw. 

ist besondere Beachtung zu schenken". 

Zielsetzung:  

Die bestehenden Campingplätze sollen erhalten bleiben, neue Standorte sind nicht vorgesehen. Bei grossflä-

chigen Plätzen ist eine Gliederung mittels Einzelbäumen unbedingt erforderlich. Gegenüber Waldrändern ist ein 

angemessener Abstand einzuhalten, damit übermässige Beanspruchungen und schleichende Rodungen 

verhindert werden können. 

Bei Erweiterungsbedarf von bestehenden Campingplätzen sind folgende Ziele zu beachten und im RGSK 2. 

Generation zu sichern: Erweiterungen sind nur möglich, wenn  

- die Erweiterungen nicht zu einer Vergrösserung der Fläche für Standplätze von Dauermietern führt, 

- die Erweiterung primär dazu dient, neue Flächen zum kurzfristigen Campieren und/oder für Infrastrukturbau-

ten wie z.B. Sanitäranlagen zu schaffen, 

- der Eingliederung in die Landschaft und Siedlung besondere Beachtung geschenkt wird und insbesondere 

die Abgrenzung gegenüber landwirtschaftlichen Flächen gestalterisch ansprechend ausgeführt wird. 

Mit der Massnahme T1 sollen der Bereich Camping aus dem Richtplan 84 abgelöst werden. 

Massnahmen: 

1.  Überprüfen des Bedarfs und Abstimmung mit den verschiedenen übergeordneten Vorgaben 

2.  Bereinigte Erweiterungen und obige Grundsätze für Erweiterungen im RGSK 2 aufnehmen 

3. Aufhebung des Bereichs Camping im Regionalen Richtplan 1984 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden 
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Beurteilung 

Wirkung: 

Es wird sichergestellt, dass eine adäquate Entwicklung der Campingplätze unter Beachtung landschaftlicher 

Aspekte ermöglicht werden kann. Erweiterungen sollen nur für Bereiche ohne Dauermieter ermöglicht werden.  

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Erweiterungsbedarf erfassen und auf Konflikte überprüfen 

Phase 2: Umsetzung im RGSK und anschliessend in der baurechtlichen Grundordnung/besonderen 

baurechtlichen Ordnungen der Gemeinden 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

 

Bemerkungen: 

 

 

Erweiterungsbedarf der Campingplätze  

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

Standorte:  siehe Karten 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung des 

Campingplatzes 

Abhängig-

keiten 

Fläche 

(ca) 

Zonentyp 

(bestehend) 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

T1-01 Unterseen Camping Alpenblick S4_Unt01 5000 m2 Lw FS 

T1-02 Guttannen  Alpincamping Grimsel    VO 

 

Nr. Bemerkungen 

T1-01 Das Gebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet Unterseen und grenzt an den Massnahmenperimeter Wildtiere 

(Wildtierkorridor). 
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3 Massnahmen Erholungsgebiete 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Intensiverholungsgebiete I1 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Als intensive Nutzungen sind alle Varianten von Ski, Snowboard und Downhill-Mountainbike fahren wie auch 

alle Flugsportarten gemeint. 

In der Region Oberland-Ost existieren 7 Wintersport-Intensiverholungsgebiete, wobei das Intensiverholungsge-

biet Engelberg – Titlis nur zu einem kleinen Teil im Kanton Bern liegt. In den Intensiverholungsgebieten besteht 

ein hoher Nutzungsdruck sowohl im Sommer als auch im Winter. Es besteht ein Erneuerungs- und Ausbaube-

darf bei den Transportanlagen mit entsprechenden Anpassungen der Gebiete. 

Zielsetzung (vgl. auch Bericht RTEK Ziele): 

Touristisch intensiv genutzte Gebiete werden durch Region und Gemeinden räumlich begrenzt. Bei Skigebieten 

ist die Sicherung der Talabfahrten von grosser Bedeutung. Die dazu notwendigen Pisten, Strecken und Plätze 

sollen durch eine entsprechende Signalisation räumlich begrenzt werden. 

Es ist eine optimale Koordination zwischen den verschiedenen Interessen und Ansprüchen sicherzustellen.  

Region und Gemeinden verzichten auf die Erschliessung neuer Skigebiete. Ein Zusammenschluss bestehender 

Skigebiete und Ausbauvorhaben innerhalb von bestehenden Skigebieten werden dagegen unterstützt, sofern 

dies mit einer geringen Anzahl von neuen Anlagen erfolgen kann und dadurch Wettbewerbsfähigkeit und 

Zukunftschancen der gesamten Region erhöht werden. Dabei sind die Grundsätze einer nachhaltigen 

Entwicklung einzuhalten. 

Massnahmen: 

1. Im Rahmen der RTEK Erarbeitung wurden die Bedürfnisse der Betreiber erfasst: Es wurden die Ausdeh-

nung der Intensiverholungsgebiete bestimmt und Projekte, Projektideen und Visionen in den Intensiverho-

lungsgebieten erfasst. 

2. Die bereinigten Gebiete sollen im RGSK 2 festgesetzt werden. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Bergbahnen, Gemeinden, AGR 

 

Beurteilung 

Wirkung:  

Die Nutzung für intensiv genutzte Gebiete soll gesichert werden. Neue Gebiete haben keine Priorität, so dass 

die bestehende Landschaftsqualität langfristig erhalten werden kann. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1:  RTEK Erhebung 

Phase 2:  Beurteilung und Festsetzung im RGSK 2 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Einzelmassnahmen:  

siehe Liste unten 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

In den folgenden Objektblättern werden die einzelnen Perimeter der Intensiverholungsgebiete festgelegt. Diese 

sollen im RGSK der 2. Generation festgesetzt werden. Als Orientierung sind weitere Massnahmen aufgeführt, 

welche in den nachfolgenden Massnahmenblättern detaillierter aufgeführt werden (z.B. Touristische Transport-

anlagen). 
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Übersichtsplan Intensiverholungsgebiete und Mountainbikeanlagen 
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Intensiverholungsgebiet Niederhorn (I1N) 

 
Legende:   siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: Keine / Skigebiet ohne Beschneiung 

Vorhaben Mountainbikeanlagen:  I6-1 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

       

       

 

Zukünftige Entwicklung 

Die Niederhornbahn richtet den Fokus auch weiterhin auf den Sommertourismus. Neben dem Projekt einer Downhillpiste 

stehen verschiedene kleine Projekte wie z.B. der Ausbau des Spielplatzes, ein Rollstuhlrundweg, die Erstellung eines 

Anfängerlifts / Förderband und die Beleuchtung des Schlittelweges an. 
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Intensiverholungsgebiet Schilthorn (I1S) 

 
Legende:  siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4n-1 / I4n-2 / I4e-1 

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: I5-01, I5-02, I5-20, I5-21, I5-28 

Vorhaben Mountainbikeanlagen:  I6-2 

Vorhaben Parkierung: RGSK V7-6, RGSK V7-8 (siehe RTEK-Massnahme I7) 
 

Weitere Projekte / Projektideen: 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I1S-1 Lauterbrunnen Aussichtsplattform Birg  Projekt  VO 

 

Nr. Bemerkungen 

 Gimmelwald ist im ISOS aufgeführt 

 

Zukünftige Entwicklung 
Neben einer verbesserten Inszenierung der Stationen Schilthorn, Birg und Allmendhubel stehen verschiedene Beschneiungs-

projekte an, zudem läuft die Planung für ein neues Parkhaus bei der Talstation in Stechelberg. Bahntechnisch ist der Ersatz des 

Gimmelen Liftes und ein neuer zweigeteilter Lift von Mürren auf die Höhenlücke und von dort in den Bereich der Bergstation der 

bestehenden Liftanalgen Muttleren/Kandahar vorgesehen. Das visionäre Projekt einer Verbindungsbahn über den Talboden 
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von Winteregg zur WAB Station Allmend würde zudem sowohl die Qualität des Skigebietes (213 Pistenkilometer auch wirklich 

miteinander verbunden) verbessern als auch eine neue Ganzjahresattraktion darstellen. Mit einer Downhillpiste von Grütschalp 

nach Lauterbrunnen soll zudem das Sommerangebot ausgebaut werden. Zwischen Stechelberg und Mürren sollen zudem 

wieder Bungeesprünge angeboten werden. 
 

Intensiverholungsgebiet Männlichen – Kleine Scheidegg – Jungfraujoch (I1M) 

 
Legende: siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Resorts und Ferienhauszonen RGSK L3-1 (Resort Kleine Scheidegg, siehe RTEK-Massnahme B3) 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4n-1, I4n-3, I4e-2, I4e-3, I4e-4, I4e-5, I4e-6 

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: I5-23, I5-27 

Vorhaben Parkierung / Verbesserung Zugang: I7-1, I7-2, RGSK V7-8 (siehe RTEK-Massnahme I7) 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängig-

keiten 

Bearbeitungs-

stand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I1M-1 Lauterbrunnen Bergstation V-Projekt 

Eigergletscher 

 Projekt 2016 ZE 

I1M-2 Lauterbrunnen Erschliessung Ostgrat für 

Besucher 

 Projekt / 

Gestaltungswett-

bewerb in Arbeit 

Nach 

2016 

FS 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängig-

keiten 

Bearbeitungs-

stand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I1M-3 Lauterbrunnen Beleuchtung Slalomhang 

Innerwengen 

 Projekt  ZE 

 

Nr. Bemerkungen 

I1M-2 Die Swisscom hat für die ehemalige Richtfunkstation keine Verwendung mehr. Ab frühestens 2016 sollen die 

Besucher des Jungfraujochs aber die Möglichkeit erhalten, die Aussicht von der Richtfunktsation auf 3705 Meter 

über Meer geniessen zu können. Die Bergstation Jungfraujoch liegt auf Walliserboden. Die Richtfunkstation selbst 

liegt auf dem Kantonsgebiet Bern und ist daher für das RTEK relevant. Der bestehende, unterirdische Zugang 

verläuft hauptsächlich auf Walliserboden, eine Abstimmung mit dem Kanton Wallis ist daher erforderlich. Das 

Gebiet liegt im UNESCO-Weltnaturerbe SAJA und im BLN Gebiet Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn. Der 

landschaftlichen Eingliederung kommt daher sehr hohe Bedeutung zu. 

 Die Kleine Scheidegg ist im ISOS aufgeführt. 

 

Zukünftige Entwicklung 

Der Ersatz der GGM und der Neubau einer Bahn vom Grund auf den Eigergletscher, kombiniert mit einer neuen Haltestelle der 

BOB im Bereich der Rothenegg, stehen momentan im Vordergrund. Zudem wird auch die Thematik einer Park & Ride-Anlage 

(P&R) und der Ausbau des bestehenden Parkplatzangebots diskutiert. Weiter Projekte sind der Ersatz von bestehenden 

Liftanlagen, der Ausbau der ehemaligen Richtfunkstation an dem Ostgrat der Jungfrau sowie ein Resort auf der Kleinen 

Scheidegg. 
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Intensiverholungsgebiet First (I1F) 

 
Legende: siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4n-4 (Grindelpiste - First), I4n-6, I4e-7 (Oberjoch)  

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: I5-24 (Bort bis Bodmi), I5-25 (Oberjoch ) 

Vorhaben Mountainbikeanlagen:  I6-3 (Pfingstegg) 

Vorhaben Parkierung: I7-2 (Gindelwald Grund) 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I1F-1 Grindelwald Rodelbahn zwischen 

Schreckfeld – Bort 

 Projekt K ZE 

I1F-2 Grindelwald Ersatz WC-Anlage Bachsee  Projekt  ZE 

I1F-3 Grindelwald Verbindung Dorfstrasse - 

Bodmi (Funi Grindelwald) 

 Projektidee  VO 

I1F-4 Grindelwald Verbesserung Verbindung  

Dorfstrasse - Firstbahn 

 Projekt  ZE 

 

Nr. Bemerkungen 

I1F-2 Liegt in einer Moorlandschaft von nationaler Bedeutung und am Rand des Jagdbanngebiets Schwarzhorn 
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Zukünftige Entwicklung 

Neben Beschneiungs- und Liftprojekten ist die Parkierungssituation sicherlich ein zentrales Thema sowie generell die bessere 

Erschliessung der Talstation.  

 

Intensiverholungsgebiet Axalp (I1A) 

 
Legende: siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4n-7, I4n-8 

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: I5-03, I5-04, I5-22, I5-29, I5-30, I5-31, I5-32 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

       

 

Zukünftige Entwicklung 

Neben einem Ausbau der bestehenden Beschneiungsanlagen steht mittelfristig auch der Bau von zwei neuen Sesselliften im 

Raum. 
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Intensiverholungsgebiet Hasliberg (I1H) 

 
Legende: siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4e-8, I4n-9, I4n-10 

Vorhaben Skipisten / Beschneiung: I5-05, I5-06, I5-07, I5-08, I5-09, I5-10, I5-11, I5-12 

Vorhaben Mountainbikeanlagen:  I6-5 (Verlauf und Standort noch nicht definiert) 

Vorhaben Parkierung: I7-3 (Vergrösserung Parkplatz Wasserwendi) 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

*   

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I1H-3 Hasliberg Aussichtsplattform 

Planplatten 

 Projektidee  VO 

I1H-4 Hasliberg Renn- und Trainingszent-

rum (Betriebsgebäude) 

I5-11 Projekt  ZE 

 
Zukünftige Entwicklung 

Neben einigen wenigen Beschneiungsprojekten wird der Fokus auch hier vermehrt auf den Sommertourismus gelegt. Mit 
Flowtrails sollen attraktive Angebote für ein breites Spektrum von Bikern erstellt werden. Zudem sollen verschiedene kleine 
Projekte wir ein Erlebnisspielplatz und der Ausbau des Anfängerskigebiets realisiert werden. 
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Intensiverholungsgebiet Engelberg – Titlis (I1E) 

 
Legende: siehe Anhang oder RTEK-Karten 

Vorhaben Touristische Transportanlagen: I4e-9 / I4n-13 / I4n-14 / I4n-15 

 

Weitere Projekte / Projektideen: 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungsstand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

       

 

Nr. Bemerkungen 

  

 
Zukünftige Entwicklung: 

 
Der Zusammenschluss der Skigebiete Titlis, Melchsee-Frutt und Hasliberg zum Schneeparadies wird bereits seit längerer Zeit 
diskutiert. Ob und wie ein solcher Zusammenschluss realisierbar ist, kann noch nicht gesagt werden. 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Erholungsgebiete I2 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Die bestehenden Erholungsgebiete stellen bereits heute kleine Perlen dar und sollen entsprechend gepflegt 

und unterhalten werden. Langlaufloipen sind ebenfalls ein wichtiges Element für Erholungssuchende.  

Zielsetzung:  

In den Erholungsgebieten wird ein sanfter Tourismus angestrebt. Erweiterungen von bestehenden Anlagen 

sollen daher in untergeordnetem Rahmen erfolgen. Nachhaltige Projekte sowie die Erschliessung mit dem 

öffentlichen Verkehr sollen gefördert werden. 

Die bestehenden Korridore für Langlaufloipen in den Gemeinden Beatenberg, Lauterbrunnen, Grindelwald, 

Brienz (Axalp), Hasliberg und Gadmen sollen zudem in Siedlungsnähe in der baurechtlichen Grundord-

nung/besonderen baurechtlichen Ordnungen der Gemeinden gesichert werden.  

Massnahmen: 

1. Festlegen der Gebiete und erfassen der Projekte und den Konflikten in den Gebieten 

2.  Erarbeiten von generellen Nutzungsrichtlinien abgesprochen mit den Beteiligten 

3.  Übernehmen der Erholungsgebiete mit den entsprechenden Nutzungsrichtlinien in das RGSK der 2. 

Generation. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden / Betreiber 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

 

 



RTEK Oberland-Ost. Massnahmen zum RTEK. Massnahmen Erholungsgebiete 

 
 

29 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

Liste der Erholungsgebiete 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Zeithorizont Empfohlener 

Koord. Stand* 

I2-1 Beatenberg Howald   FS 

I2-2 Habkern Habkern Skilift   FS 

I2-3 Habkern Lombachalp   FS 

I2-4 Saxeten Saxeten   FS 

I2-5 Grindelwald / 

Schattenhalb / Meiringen 

Reichenbachtal - Grosse 

Scheidegg 

  FS 

I2-6 Innertkirchen Engstlenalp / Gental   FS 

I2-7 Guttannen Guttannen Skilift   FS 

I2-8 Gadmen Gadmen Skilift und 

Langlaufloipe 

I5-26  FS 
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Projekte in den Erholungsgebieten 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Bearbei-

tungs-

stand 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I2-8 Gadmen Nordisches Schneesport-

zentrum zur Weiternutzung 

der Liegenschaften 

Schulhaus und Mehr-

zweckhalle. 

 Projekt kurzfristig ZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersichtsplan Erholungsgebiete, Ausflugsziele und Ausflugsstationen 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Ausflugsstationen und Ausflugsziele I3 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Ausflugsstationen und Ausflugsziele sind ein wichtiges touristisches Angebot, insbesondere im Sommertouris-

mus. Sie stellen ein attraktives Angebot sowohl für Tagestouristen, als auch für Gäste mit einer längeren 

Aufenthaltsdauer dar. 

Zielsetzung: 

Ausflugsziele und Stationen (Inkl. Zwischenstationen) sollen langfristig gesichert und angemessene Entwick-

lungsmöglichkeiten erhalten. Diese sollen sich vorwiegend auf die bestehenden Bauten und Anlagen und deren 

unmittelbare Umgebung beschränken.  

Massnahmen: 

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten und in der internen Vernehmlassung für das RTEK wurden die 

Ausflugsziele und Stationen bereits erfasst. 

1. Weitere Erfassung von Projekten / Projektideen im Rahmen und der öffentlichen Mitwirkung zum 

RTEK.  

2. Neue Projekte auf Konflikte überprüfen und nach Möglichkeit Interessensabwägung vornehmen.  

3. Übernahme und Festsetzung der angepassten und auf Konflikte überprüften neuen Projekte im RGSK 

der 2. Generation. 

Die Gemeinden setzen die raumplanerische Sicherung der Anlagen in ihrer baurechtlichen Grundordnung oder 

in besonderen baurechtlichen Ordnungen um. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Gemeinden 

Weitere beteiligte Stellen: 

RKOO, Betreiber 

 

Beurteilung 

Wirkung: Die langfristige Sicherung der Ausflugsstationen und – ziele gewährleistet ein touristisch interessantes 

Angebot in der Region. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1:  Überprüfung und allfällige Interessenabwägung neuer Standorte 

Phase 2:  Raumplanerische Sicherung durch Überführung in Ortsplanungen durch Gemeinden 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

Ausflugsziele 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängigkeiten  Empfohlener 

Koord. Stand* 

I3z-01 Beatenberg Beatushöhlen   FS 

I3z-02 Interlaken Alpenwildpark   FS 

I3z-03 Matten JungfrauPark   FS 

I3z-04 Lauterbrunnen Trümmelbachfälle   FS 

I3z-05 Grindelwald Bussalp   FS 

I3z-06 Grindelwald Waldspitz   FS 

I3z-07 Grindelwald Gletscherschlucht   FS 

I3z-08 Grindelwald Alpenvogelpark Ischboden   FS 

I3z-09 Grindelwald Grosse Scheidegg   FS 

I3z-10 Brienz Wildpark   FS 

I3z-11 Hofstetten / Brienzwiler Freilichtmuseum Ballenberg   FS 

I3z-12 Schattenhalb  Gletscherschlucht Rosenlaui   FS 

I3z-13 Innertkirchen / 

Schattenhalb 

Aareschlucht   FS 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängigkeiten  Empfohlener 

Koord. Stand* 

I3z-14 Guttannen Grimselpass   FS 

I3z-15 Gadmen Sustenpass   FS 

      

Nr. Bemerkungen und Ausbauprojekte 

I3z-14 Neben dem Projekt, die Bahn Hospiz – Oberaarsee für Besucher zu öffnen (I4n-12) besteht zudem die Idee, auf 

dem Grimselsee einen Schiffsbetrieb anzubieten und im Bereich des Siedelhorns Naturpfade zu erstellen. 

I3z-14 Zur Zeit wird eine Machbarkeitsstudie für die Grimselbahn erarbeitet. Diese soll Innertkirchen und Oberwald 

miteinander verbinden (ca. 22 Km). 

I3z-14 / 

I3z-15 

Die Alpenpässe Susten und Grimsel sind touristisch vermehrt zu vermarkten – Die Sustenstrasse insbesondere mit 

ihren besonders wertvollen Strassenbauten welche im Inventar der historischen Verkehrswege aufgeführt sind, die 

Grimselpassstrasse mit der Inszenierung von Natur und Wasserkraft.   

 

Ausflugsstationen 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängigkeiten  Empfohlener 

Koord. Stand* 

I3s-01 Matten Heimwehfluh   FS 

I3s-02 Unterseen / Interlaken Harder   FS 

I3s-03 Wilderswil / Gsteigwiler Schynige Platte   FS 

I3s-04 Lauterbrunnen Sulwald-Isenfluh   FS 

I3s-05 Grindelwald Pfingsteggbahn Bikeanlage I6-3  FS 

I3s-06 Brienz Giessbach   FS 

I3s-07 Brienz Brienzer Rothorn   FS 

I3s-08 Schattenhalb Reichenbachfälle   FS 

I3s-09 Gadmen Tällibahn   FS 

I3s-10 Gadmen Triftbahn   FS 

I3s-11 Guttannen  Gelmerbahm   FS 

I3s-12 Guttannen Sidelhornbahn   FS 

I3s-13 Lauterbrunnen / 

Fieschertal 

Jungfraujoch   FS 

I3s-14 Gadmen / Engelberg Klein Titlis   FS 

 

Nr. Bemerkungen und Ausbauprojekte 

I3s-01 Auf der Heimwehfluh besteht die Idee, das Beherbergungs / Gastroangebot auszubauen. 

I3s-05 Auf der Pfingstegg bestehen verschiedene Ausbaupläne, wie zum Beispiel die Verlängerung der Rodelbahn oder 

ein Ausbau der Bergstation. Zudem besteht ein Projekt, den Wanderweg von der Pfingstegg zum Milchbach / Hotel 

Wetterhorn durchgehend behindertengerecht auszugestalten. Ein weiteres Projekt ist die Verbindung mit einer 

Hängebrücke über die Gletscherschlucht, damit ein durchgehender Höhenwanderweg von Männlichen – Kleine 

Scheidegg – Pfingstegg – Grosse Scheidegg – First – Schynige Platte realisiert werden kann.  

I3s-07 Im Bereich des Gipfels Brienzer Rothorn laufen momentan Planungen für den Ersatz der Erschliessung des 

Brienzer Rothorns der Bergbahnen Sörenberg. Eine Koordination dieses Vorhabens mit den Ansprüchen der BRB 

zwischen den Kantonen BE / LU / OW wird angestrebt.  
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Übersichtsplan Erholungsgebiete, Ausflugsziele und Ausflugsstationen 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Touristische Transportanlagen I4 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Bahnprojekte verlaufen oftmals über verschiedene Gemeinden und durch sensible Gebiete und haben daher 

einen erhöhten Koordinationsbedarf. 

Zielsetzung: 

Im Rahmen der Erarbeitung des RTEK wurden die Projekte für den Neubau von Transportanlagen erfasst. Mit 

Ausnahme der beiden Anlagen zum V-Projekt sollen diese im Rahmen des RGSK der 2. Generation in den 

Richtplan überführt werden. Bei Neubauprojekten, Erweiterungen und Ersatzanlagen mit einem Kapazitätsaus-

bau müssen vertiefte Abklärungen vorgenommen werden, damit eine entsprechende Interessensabwägung 

erfolgen kann. Diese Abklärungen mit der entsprechenden Interessenabwägung soll von den Bergbahnen in 

Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz erarbeitet werden. Ersatzanlagen ohne wesentliche Änderungen 

der Linienführung und ohne relevanten Kapazitätsausbau werden nicht als Einzelmassnahmen aufgeführt. 

Massnahmen: 

1. Erfassen von Neubauprojekten, Erweiterungen und Ersatzanlagen mit Kapazitätsausbau 

2. Vertiefte Abklärungen bei Neubauprojekten, Erweiterungen und Ersatzanlagen mit Kapazitätsausbau  

3.  Abstimmung mit bestehenden Planungen und Nutzungen sowie Interessenabwägung durchführen 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Gemeinden, Bergbahnen 

 

Beurteilung 

Wirkung: Mit der Massnahme soll regional abgestimmt ein gezielter Ausbau von Anlagen unterstützt werden, 

um die touristische Entwicklung zu verbessern. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Erfassen der Projekte im Rahmen der RTEK Erarbeitung 

Phase 2: Vertiefte Abklärungen bei konkreten Projekten durchführen   

Phase 3:  Abstimmen der Projekte mit den bestehenden Planungen, Interessenabwägungen durchführen 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Einzelmassnahmen:  

siehe Liste unten 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK: 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

Neue touristische Transportanlagen 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Bearbeitungs-

stand 

Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I4n-1 Lauterbrunnen Neubau „Pendelbahn“ von 

Winteregg/Mürren zur 

Allmend/Wengen 

Projektidee  L VO 

I4n-2 Lauterbrunnen Neubau Sesselbahn 

Mürren – Höhenlücke . 

Obere Huble 

Projektidee  M VO 

I4n-3 Grindelwald / 

Lauterbrunnen 

Neubau 3S-Bahn Grund – 

Eigergletscher / V-Projekt  

Projekt entwickelt V1-8/I4e-4/ 

17-1/17-2/ 

V7-3 

K FS 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Bearbeitungs-

stand 

Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I4n-4 Grindelwald Neubau Sessellift 

Grindelpiste – First 

Projektidee  L VO 

I4n-5 Grindelwald Verbindung Grund / 

Rothenegg - Firstbahn 

Projektidee  L VO 

I4n-6 Grindelwald Verbindung Talabfahrt 

Grindel – Bodmi 

Projekt entwickelt  M VO 

I4n-7 Brienz Neubau Sesselbahn 

Ärggelen - Windegg 

Projekt entwickelt  M VO 

I4n-8 Brienz Neubau Sesselbahn 

Chrutmettli - Windegg  

Projekt entwickelt  M VO 

I4n-9 Hasliberg / 

Lungern 

Neubau Zubringerbahn 

BMH von Lungern - Gibel 

Projektidee  M VO 

I4n-10 Hasliberg / Kerns Verbindung Hasliberg - 

Melchsee Frutt 

Projektidee  L VO 

I4n-12 Guttannen Gondelbahn Hospiz - 

Oberaarsee (best. Anlage) 

Projekt  K FS 

I4n-13 Innertkirchen Sessellift Jochpass – Oberi 

Gumm 

Projektidee I4n-14 / 

I4n-15 

L VO 

I4n-14 Innertkirchen Sessellift Engstlenalp - 

Schaftal 

Projektidee I4n-13 / 

I4n-15 

L VO 

I4n-15 Innertkirchen / 

Kerns 

Sessellift Zilflucht – 

Tannalp - Muroltereneggen 

Projektidee I4n-13 / 

I4n-14 

L VO 

I4n-16 Innertkirchen – 

Guttannen - Wallis 

Grimselbahn    VO 

 

Nr. Bemerkungen 

I4n-3 V- Projekt im Zusammenhang mit der Haltestelle Rothenegg und dem Ersatz der Männlichenbahn.  

Erfordert eine Anpassung eines regionalen Landschaftsschongebiets. 

I4n-4 Führt durch Trockenwiese oder -weide von nationaler Bedeutung (tww) und kantonal geschütze Trockenstandorte. 

I4n-7 Der unterste Bereich der Bahn Ärggelen – Windegg liegt in BLN- und regionalem Landschaftsschongebiet. 

I4n-10 Ob die Verbindung zwischen Hasliberg und der Frutt mit einer Luftseilahn oder einem Tunnel hergestellt werden 

soll, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend geklärt.  

I4n-12 Die KWO beabsichtigt die bestehende Betriebsgondelbahn vom Hospiz zum Oberaarsee analog der Sidelhornbahn 

für den Publikumsverkehr zu öffnen. Die Bahn liegt in BLN-Gebiet Berner Hochalpen und im Naturschutzgebiet 

Grimsel. 

I4n-13 Steht im Zusammenhang mit dem Projekt Scheeparadies, Konflikt mit dem Landschaftsschongebiet LS 34 

Arnialpen und dem Erholungsgebiet Engstlenalp / Gental. Entscheid über Aufnahme im RGSK im Zusammenhang 

mit der Überarbeitung der Landschaftsschongebiete. 

I4n-14 Steht im Zusammenhang mit dem Projekt Scheeparadies, Konflikt mit dem Landschaftsschongebiet LS 34 

Arnialpen und dem Erholungsgebiet Engstlenalp / Gental. Entscheid über Aufnahme im RGSK im Zusammenhang 

mit der Überarbeitung der Landschaftsschongebiete. 

I4n-15 Steht im Zusammenhang mit dem Projekt Scheeparadies, Konflikt mit dem Landschaftsschongebiet LS 34 

Arnialpen und dem Erholungsgebiet Engstlenalp / Gental, zudem  Konflikt mit Waldgebiet, Rodung erforderlich. 

Entscheid über Aufnahme im RGSK im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Landschaftsschongebiete. 

I4n-16 Im Auftrag einer Interessengemeinschaft wird momentan eine Machbarkeitsstudie für eine Bahnverbindung 

zwischen Meiringen/Innertkirchen und Oberwald erarbeitet. Mit einer Neubaustrecke von circa 22 Kilometern soll 

ein zusammenhängendes Schmalspurnetz von 844 Kilometern Länge, mit dem die wichtigsten Schweizer 

Tourismusorte verbunden werden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden Ende 2014 vorliegen. 
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Ersatz von bestehenden touristischen Transportanlagen mit Kapazitätsausbau 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhängigkeiten Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I4e-1 Lauterbrunnen Ersatz Skilift Gimmelen  M VO 

I4e-2 Lauterbrunnen Ersatz Sessellift Fallboden  M VO 

I4e-3 Lauterbrunnen Ersatz Sessellift Lauberhorn I1e-5 L VO 

I4e-4 Grindelwald Ersatz Männlichenbahn / V-Projekt  V1-8/I4n-3/ I7-

1/I7-2/ V7-3 

K FS 

I4e-5 Grindelwald Ersatz Sessellift Arven I1e-3 L VO 

I4e-6 Grindelwald Ersatz Skilift Tschuggen  M VO 

I4e-7 Grindelwald Ersatz Sessellift Oberjoch  L VO 

I4e-8 Hasliberg Ersatz Sessellift Bidmi Käserstatt  K FS 

I4e-9 Innertkirchen Ersatz Sessellift Engstlensee    VO 

 

Nr. Bemerkungen 

I4e-1 Betrifft kantonal geschützte Trockenstandorte und Feuchtgebiete 

I4e-2 Liegt teilweise im UNESCO-Weltnaturerbe SAJA und im BLN Gebiet Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn. 

I4e-4 Betrifft Flachmoore von nationaler Bedeutung und kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I4e-5 Betrifft kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I4e-6 Betrifft Flachmoore von nationaler Bedeutung und kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I4e-7 Liegt in eidgenössischem Jagdbanngebiet mit integralem Schutz 

I4e-9 Liegt in regionalem Landschaftsschongebiet 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Skipisten und Beschneiung I5 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage:  

Die meisten Skipisten und Beschneiungsanlagen in der Region sind bereits erstellt. Es gibt aber noch immer 

Projekte zum Ausbau der beschneiten Flächen sowie Anpassungen und Verbesserungen der Linienführungen 

von Skipisten. Die meisten dieser Projekte sind bereits im Beschneiungsrichtplan aus dem Jahr 1994 erfasst 

worden, teilweise haben sich aber aufgrund der technologischen Entwicklung und der gemachten Erfahrungen 

gewisse Änderungen ergeben. Die Erfahrungen mit dem Beschneiungsrichtplan haben ergeben, dass die zu 

klärenden Aspekte betreffend Umweltschutzgesetzgebung und Wasserbezug erst auf Stufe UeO beim 

Vorliegen eines Projekts mit der entsprechenden Tiefe bearbeitet werden können.  

Zielsetzung:  

- Gemäss Strategie verzichten Region und Gemeinden auf die Erschliessung neuer Skigebiete. Ein 

Zusammenschluss bestehender Skigebiete wird dagegen unterstützt, sofern ein solcher mit einer geringen 

Anzahl von neuen Anlagen erfolgen kann und dadurch Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftschancen der 

gesamten Region erhöht werden. Dabei sind die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung einzuhalten. 

- Der Richtplan Beschneiung 1994 soll mit dem RGSK 2. Generation abgelöst werden. 

- Im RGSK der 2. Generation werden nur noch das Verfahren und die Planungsgrundsätze für die Beschnei-

ung festgelegt. Die Praxis hat gezeigt, dass die Gebietsabgrenzung erst auf der Stufe UeO beim Vorliegen 

eines Projekts mit der entsprechenden Tiefe bearbeitet werden kann. Die beschneiten Gebiete werden 

somit im RGSK 2 nur noch orientierend (gemäss ausgeschiedener UeO) eingetragen. Neue Projekte 

können im Sinne einer Vororientierung eingetragen werden. 

- Im RTEK sollen sowohl die noch nicht realisierten Projekte aus dem Richtplan 1994 übernommen als auch 

die neuen Projekte erfasst werden. Diese Gebiete werden im Übersichtsplan RTEK dargestellt und die 

entsprechenden Planungsgrundsätze festgelegt (vgl. nachfolgende Formulierungen der Massnahmen). 

Massnahmen: 

 Übernahme der noch nicht erstellten Anlagen aus dem Beschneiungsrichtplan 1994 gemäss der Liste unten 

und den Gebietsabgrenzungen auf den RTEK-Karten. 

 Festlegung von neu erhobenen Vorhaben für weitere Skipisten und Beschneiungsflächen gemäss der Liste 

unten und den Gebietsabgrenzungen auf den RTEK-Karten. 

 Festlegen folgender Planungsgrundsätzen für die grundeigentümerverbindlichen Festlegung von Beschnei-

ungsflächen: 

1. Das Bewilligungsverfahren richtet sich nach den kantonalen Vorgaben. Es richtet sich insbesondere 

nach dem kantonalen "Leitfaden Beschneiungsanlagen". 

2. Geländeanpassungen sind auf ein Minimum zu beschränken. Die natürlichen Geländeverläufe mit 

ihren prägenden Strukturen (Felsblöcke etc.) sind zu erhalten.  

3. Es ist darauf zu achten, dass eine möglichst geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

erfolgt, dass ökologisch wertvolle Lebensräume geschont werden und möglichst geringe Landschafts-

eingriffe erfolgen.  
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4. Wasserbezug: Gemäss Art. 29c der BauV sind beim Wasserbezug folgende Prioritäten einzuhalten:  

Erster Priorität: Wasser aus öffentlichen Wasserversorgungs- oder Wasserkraftanlagen  

Zweite Priorität: Bezug aus bestehenden anderen Wasserfassungen 

Dritte Priorität: Bezug aus neuen Grundwasserfassungen und leistungsfähigen Fliess- und stehenden 

Gewässern 

Letzte Priorität: Bezug aus ungefassten Quellen 

5. In der Überbauungsordnung muss der Nachweis erbracht werden, dass keine Gewässer überdeckt 

resp. verlegt werden müssen und dass in den Grundwasserschutzzonen S1 und S2 keine Bauten und 

Anlagen erstellt werden und keine Grabungsarbeiten erfolgen. 

6. Rodungen sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen können erteilt werden, wenn die Rodungsvoraus-

setzungen gemäss Art. 5 WaG erfüllt sind. 

7. Konflikte mit Schutzgebieten (Biotopen, kant. Naturschutzgebieten, Waldreservaten, Wildeinstandsge-

bieten, Wildruhegebieten, Jagdbanngebieten) sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Sofern Kon-

flikte entstehen ist eine entsprechende Interessensabwägung mit Ersatzmassnahmen vorzunehmen.  

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden 

 

Beurteilung 

Wirkung: Mit der Ablösung des Beschneiungsrichtplans 1994 sollen die Verfahren vereinfacht und die 

Rahmenbedingungen durch die Festsetzung von Planungsgrundsätzen über die ganze Region vereinheitlicht 

werden.  

 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: Für die Umsetzung muss durch den Kanton geprüft werden, ob allenfalls bestehende 

kantonale Gesetze und Richtlinien angepasst werden müssen. 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 
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Sonstiges 

Verweise: 

 

Bemerkungen: 

 

 

Übernahme der noch nicht erstellten Anlagen aus dem Beschneiungsrichtplan 1994 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I5-01 Lauterbrunnen Beschneiung Allmendhubel   ZE 

I5-02 Lauterbrunnen Beschneiung Wintergg unten / Talabfahrt   ZE 

I5-03 Brienz Axalp – Beschneiung zwischen 

Gussetsboden und Spissi 

  ZE 

I5-04 Brienz Axalp – Bereich Zufahrt Skilift Dotzenweg – 

ab Zusammenschluss Piste Dotzenweg 

und Hüttenboden 

  ZE 

I5-05 Hasliberg Beschneiung Talabfahrt Wasserwendi   ZE 

I5-06 Hasliberg Beschneiung Hohbiel, Käserstatt, 

Hüsenegg 

  ZE 

I5-07 Hasliberg Beschneiung Hohsträss - Käserstatt   ZE 

I5-08 Hasliberg Beschneiung Hohsträss – Mägisalp   ZE 

I5-09 Hasliberg Beschneiung Hääggen – Mägisalp   ZE 

I5-10 Hasliberg Beschneiung Käserstatt- Mägisalp   ZE 

I5-11 Hasliberg Beschneiung Tschuggi   ZE 

I5-12 Hasliberg Beschneiung Gummen / underi Syten – 

Undre Stafel 

  ZE 

 

Nr. Bemerkungen 

I5-05 Betrifft Flachmoore von nationaler Bedeutung sowie kantonal geschützte Feuchtgebiete und Trockenstandorte 

I5-06 Betrifft Flachmoore von nationaler Bedeutung sowie kantonal geschützte Feuchtgebiete  

 

Skipisten und Beschneiungsflächen neu 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I5-20 Lauterbrunnen Beschneiung im Bereich Gimmelen   VO 

I5-21 Lauterbrunnen Beschneiung im Bereich Winteregg oben 

(FIS-Piste) 

  VO 

I5-22 Brienz Axalp: Neue Piste zur– Entflechtung 

Skipiste / Schlittelweg (beschneit).  

  VO 

I5-23 Lauterbrunnen Skipiste Eigergletscher - Fallboden mit 

Beschneiung 

I4n-3 / I4e-

2 

K ZE 

I5-24 Grindelwald Pistenausbau und Beschneiung zwischen 

Bort und Bodmi (Chapf) 

  VO 

I5-25 Grindelwald Beschneiung Piste Oberjoch   VO 

I5-26 Gadmen Punktuelle Beschneiung Skilift Gadmen   VO 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I5-28 Lauterbrunnen Beschneiung Maulerhubel / Winteregg   VO 

I5-27 Lauterbrunnen Beschneiung Piste Eigergletscher – 

Talstation Wixi / Fallboden (Blackrock 

Piste) 

I4n-3 / I4e-

2 

 VO 

I5-29 Brienz Beschneiung Piste Chruttmettli / Chiemad   ZE 

I5-30 Brienz Beschneiung Piste Stern / Staldenboden   ZE 

I5-31 Brienz Neue Piste im Bereich Windegg bei der 

Realisierung neuer Bahnen (beschneit) 

I4n-7 / I4n-

8 

M VO 

I5-32 Brienz Neue Piste als Zufahrt zur Talstation einer 

neuen Bahn im Gebiet Ärggelen  

I4n-7 / I4n-

8 

M VO 

 

Nr. Bemerkungen 

I5-20 Betrifft teilweise kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I5-21 Betrifft teilweise Flachmoore von nationaler Bedeutung sowie kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I5-23 Liegt am Rand des UNESCO-Weltnaturerbes SAJA und des BLN Gebiets 

I5-24 Betrifft teilweise Trockenwiesen oder –weiden von nationaler Bedeutung (TWW) 

I5-25 Liegt in eidgenössischem Jagdbanngebiet mit integralem Schutz 

I5-28 Betrifft teilweise Flachmoore von nationaler Bedeutung sowie kantonal geschützte Feuchtgebiete 

I5-32 Führt durch BLN-Gebiet und regionales Landschaftsschongebiet 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Mountainbikeanlagen (Downhill) von regionaler Bedeutung I6 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage:  

Die Bedürfnisse von Mountainbikern beschränken sich heute nicht mehr nur auf das Befahren von Forststras-

sen und Wanderwege. Um ein attraktives Angebot zu bieten, sind heute speziell angelegte Bikestrecken 

erforderlich. In der Region Oberland-Ost sind verschiedene solche Anlagen in Planung. 

Zielsetzung:  

Diese Projekte sollen erfasst und aus regionaler Sicht priorisiert werden. Bei der Priorisierung soll insbesondere 

auch berücksichtig werden, welche Konflikte bestehen. 

Massnahmen: 

Ideen und Projekte für Mountainbikeanlagen wurden mit Beteiligten im Rahmen der RTEK-Workshops ermittelt. 

1. Überprüfen der ermittelten Ideen und Projekte auf Konflikte mit Natur und Landschaft, Interessensab-

wägung und Priorisierung vornehmen.  

2. Bestimmung der langfristig zu betreibenden Mountainbikeanlagen von regionaler Bedeutung anhand 

von Nachhaltigkeitskriterien, dabei sind insbesondere Verkehrsfragen und Nutzungskonflikte zu lösen.  

3. Die Mountainbikeanlagen sollen im RGSK 2. Generation festgesetzt werden. 

4. Die Gemeinden setzen die raumplanerische Sicherung der Anlagen in ihren baurechtlichen Grundord-

nung/besonderen baurechtlichen Ordnungen um. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden / Transportunternehmen / 

Destinationen 

 

Beurteilung 

Wirkung: Durch die Koordination sollen die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt und Konflikte minimiert 

werden. Zudem soll durch die raumplanerische Sicherung der Routen die touristische Nutzung langfristig 

gesichert werden. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Beurteilung der im RTEK erfassten Mountainbikeanlagen nach Rücksprache mit Gemeinden und 

Vertretern der Szene, Bestimmung der langfristig zu betreibenden Mountainbikeanlagen von regio-

naler Bedeutung anhand von Nachhaltigkeitskriterien. 

Phase 2: Umsetzung im RGSK und anschliessend in der baurechtlichen Grundordnung/besonderen 

baurechtlichen Ordnungen der Gemeinden 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Phase 1:  2014 

Phase 2:  2014 – 2015 

 

Sonstiges 

Verweise: 

Bemerkungen: 

Mountainbikeanlagen  

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Kategorie Abhän-

gigkeiten 

Zeithori-

zont 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

I6-1 Beatenberg / Sigriswil Beatenberg – Beatenbucht Downhill   ZE 

I6-2 Lauterbrunnen Grütschalp – Lauterbrunnen Downhill  2013/14 FS 

I6-3 Schwanden - Brienz Biketrail Schwanden - Brienz Downhill  realisiert FS 

I6-5 Hasliberg Flowtrails Hasliberg  

(nicht auf Karten) 

Freeride   VO 

I6-6 Grindelwald Pfingstegg - Grindelwald Downhill   VO 

I6-7 Brienz Planalp – Brienz via Ritz Downhill   VO 

 

Nr. Bemerkungen 

I6-1 Die Anlage muss mit der Region ERT und der Gemeinde Sigriswil koordiniert werden. 

I6-5 Die Linienführung der Flowtrails am Hasliberg ist noch nicht genau festgelegt. Die entsprechenden Abklärungen 

laufen. 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Parkierung (Massnahme im Rahmen des RGSK genauer 

bestimmt) 

I7 

 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Zielsetzung:  

Erfassen von Parkierungsprojekten welche im RGSK, Massnahme V7 noch nicht erfasst sind, überprüfen der 

Standorte aus dem RGSK 

Massnahmen: 

1. Erfassen des Bedarfs von neuen Parkierungsanlagen bei den touristischen Anbietern und den Gemeinden 

2.  Überprüfen der erfassten Anlagen auf ihre Zweckmässigkeit  

3.  Nach der Bereinigung Überarbeiten der Einzelmassnahmen V7 im RGSK der 2. Generation 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

 Offen 

Zeithorizont: 

2013 – 2014  
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Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

Parkierung – neue Anliegen   

Standorte:  siehe Karten 

Zu beachten ist auch die separate Liste mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Kosten Feder-

führung 

Abhän-

gigkei-

ten 

Zeitho-

rizont 

Priorität 

I7-2 Grindelwald Grund   I4n-3 / 

I4e-4 

  

I7-3 Hasliberg Vergrösserung best. 

Parkplatz 

Wasserwendi 

     

I7-4 Brienz Änderdorf      

I7-5 Brienz Axalp      

 

Nr. Bemerkungen 

  

 

Parkierung –Einzelmassnahmen Parkierung aus dem RGSK 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Kosten Federfüh-

rung 

Abhän-

gigkei-

ten 

Zeitho-

rizont 

Priorität Koord. 

Stand 

RGSK 1 

V7-3 Matten, Wilderswil, 

Lütschinentäler 

Gesamtverkehrsbe-

trachtung 

Flugplatzareal im 

Zusammenhang mit 

P+R 

 RK OO V1-3, 

V5-2, 

S3a-3 

 Hoch ZE 

V7-6 Lauterbrunnen Parkhaus 

Schilthornbahn 

 Gemeinde V4-4, 

V1-4 

  VO 

V7-7 Hofstetten Optimierung 

Parkplatzsituation 

Freilichtmuseum 

Ballenberg West 

 Gemeinde    VO 

V7-8 Lauterbrunnen Gesamtbetrachtung 

Parkplatzsituation im 

Lauterbrunnental, 

inkl. P&R 

Lauterbrunnen, 

Busparkplatz / P&R 

Sandweidi, Parkplatz 

Ey, Ski-Bus 

 Gemeinde 

mit RK 

OO 

V7-6, 

V4-4, 

V1-4 

  VO 

V7-9 Innertkirchen Zweckmässigkeits-

prüfung von P+R-

Plätzen bei der 

Station Innertkirchen 

Post 

 Gemeinde    VO 
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4 Massnahmen weitere Outdoordisziplinen 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Hängegleiterstart- und -landeplätze  

von regionaler Bedeutung 

O1 

 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage: 

Die Hängegleiterfliegerei (Gleitschirm und Delta) wird im Berner Oberland äusserst intensiv betrieben. Der 

Bereich der Tandemflüge hat sich zu einem wichtigen Faktor der Tourismusindustrie entwickelt, aber auch die 

Flugschulen und private Piloten sorgen für Wertschöpfung in der Region. Das Elementare für die Hängegleiter 

sind Start- und Landemöglichkeiten. Die starke Frequentierung der Start- und Landemöglichkeiten führte 

bereits verschiedentlich zu Problemen. 

Zielsetzung: 

Um die Nutzungskonflikte zu vermindern, sollen die Start- und Landeplätze von regionaler Bedeutung bestimmt 

und raumplanerisch gesichert werden.  

Massnahmen: 

Die bereits heute genutzten Start- und Landeplätze wurden im Rahmen der RTEK-Erarbeitung erfasst. 

Mögliche neue Standorte wurden mit Beteiligten im Rahmen der RTEK-Workshops ermittelt. 

1. Bestimmung der langfristig zu betreibenden Start- und Landeplätze von regionaler Bedeutung anhand 

von Nachhaltigkeitskriterien. Es sind Optimierungen zu prüfen wobei insbesondere Verkehrsfragen 

und Nutzungskonflikte gelöst werden sollen.  

2. Die Gleitschirmstart- und Landeplätze sollen im RGSK 2. Generation festgesetzt werden. 

3. Die Gemeinden setzen die raumplanerische Sicherung der Start- und Landeplätze in ihren baurechtli-

chen Grundordnung/besonderen baurechtlichen Ordnungen um. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Phase 1:  Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Phase 2:  Standortgemeinden 

Weitere beteiligte Stellen: 

Kanton 

Grundeigentümer  

Tandembetreiber / Schulen und Clubs 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

Klare Regelungen für die bereits heute intensiv genutzten Start- und Landeplätze ermöglichen eine Minimie-

rung von Konflikten. Eine regionale Optimierung soll zu regional einheitlichen Vorgaben führen und Nutzungs-

konflikten mindern. Zudem können Konzentrationen zu einem ökonomischeren Betrieb führen. Die MIV-Fahrten 

können reduziert werden. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

Phase 1: Beurteilung der im RTEK erfassten Start- und Landeplätze nach Rücksprache mit Gemeinden und 

Vertretern der Szene, Ergebnisse aus dem Sport und Erholungskonzept der Agglomeration Interla-

ken (SPEK, genehmigt 2008) sind zu konsultieren. Bestimmung der langfristig zu betreibenden 

Start- und Landeplätze von regionaler Bedeutung anhand von Nachhaltigkeitskriterien. 

Phase 2: Umsetzung im RGSK und anschliessend in der baurechtlichen Grundordnung/besonderen 

baurechtlichen Ordnungen der Gemeinden 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Im Rahmen RTEK 

Phase 2:   

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungsplanungen 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Festsetzung 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 

Zeithorizont: 

Phase 1:  2012 /2013 

Phase 2:  Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Sport- und Erholungskonzept SPEK 2008 

Bemerkungen: 

Mit Ausnahme des Startplatzes Harder werden die aufgeführten Start- und Landeplätze seit dem Aufkommen 

des Gleitschirmsports betrieben und durch die Clubs und Tandemunternehmen zusammen mit den Bewirt-

schaftern unterhalten. Dabei ist zu beachten, dass sowohl bei den Start- als auch bei den Landeplätzen 

verschiedene Faktoren zum sicheren Ausüben des Sports zu berücksichtigen sind und es daher sehr schwierig 

ist, sichere Alternativstandorte zu finden. 

 

Liste der Startplätze  

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Nutzbar Kommerzielle 

Nutzung 

Reg. 

Bedeutung 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

O1s-01 Beatenberg Braue, Waldegg GJ Ja Hoch  FS 

O1s-02 Beatenberg Chäli Waldegg GJ Ja Hoch ZE 

O1s-03 Beatenberg Halte, Waldegg GJ Selten Hoch FS 

O1s-04 Beatenberg Hohlen, Waldegg GJ Ja Hoch ZE 

O1s-05 Beatenberg Howald, Bergstation FSH Selten Mittel FS 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Nutzbar Kommerzielle 

Nutzung 

Reg. 

Bedeutung 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

O1s-06 Beatenberg Niederhorn GJ/B Ja Hoch ZE 

O1s-07 Beatenberg Oehrlimatte GJ Selten Gering ZE 

O1s-08 Beatenberg Schluecht Waldegg GJ Ja Hoch FS 

O1s-09 Gsteigwiler Breitlauenen FSH/B Ja Hoch FS 

O1s-10 Lauterbrunnen Birg Grauseeli FSH/B Nein Mittel FS 

O1s-11 Lauterbrunnen Eigergletscher GJ Nein Mittel FS 

O1s-12 Lauterbrunnen Grütschalp FSH/B Ja Mittel FS 

O1s-13 Lauterbrunnen Lauberhornschulter GJ Nein Mittel FS 

O1s-14 Lauterbrunnen Mürren FSH/B Ja Hoch FS 

O1s-15 Lauterbrunnen Schiltgrat W/B Ja Hoch FS 

O1s-16 Lauterbrunnen Schilthorn FSH/B Ja Hoch FS 

O1s-17 Grindelwald First GJ/B Ja Hoch FS 

O1s-18 Grindelwald Kleiner Tschuggen GJ Nein Gering FS 

O1s-19 Grindelwald Männlichen FSH/B Selten Mittel FS 

O1s-20 Grindelwald Männlichen Winter W/B Selten Mittel FS 

O1s-21 Grindelwald Pfingstegg FSH/B Nein Hoch FS 

O1s-22 Grindelwald Waldspitz FSH Nein Mittel FS 

O1s-23 Brienz Axalp Skiberg FSH Nein Hoch FS 

O1s-24 Hofstetten Hofstetter Gummen FSH Nein Mittel FS 

O1s-25 Hasliberg Planplatten GJ/B Ja Hoch FS 

O1s-26 Hasliberg Sandhubel Reuti FSH Nein Mittel FS 

O1s-27 Unterseen Harder FSH/B JA Hoch VO 

01s-28 Grindelwald Wart FSH/B Nein Gering FS 

01s-29 Grindelwald Bäregg SH/B Selten Gering ZE 

01s-30 Schwanden Rothorn ost SH/B Nein Gering ZE 

01s-31 Brienz Rothorn west SH/B Nein Gering ZE 

01s-32 Brienz Windegg FSH Nein Mittel ZE 

01s-33 Brienz Chrutmettli FSH Nein Mittel ZE 

01s-34 Brienz Lengenboden FSH Nein Gering ZE 

 

Legende Spalte Nutzbar: 

GJ: Ganzes Jahr 

FSH: Frühling / Sommer / Herbst 

W: Winter 

B: bei Bahnbetrieb 

 

Nr. Bemerkungen 

O1s-11 

O1s-28 

Abhängig von der Realisierung der V-Bahn werden die Startplätze Eigergletscher und Wart massiv an Bedeutung 

gewinnen. 

O1s-27 Der Startplatz Harder ist ohne Rodungen nicht realisierbar. Der entscheidende Vorteil des Startplatzes wäre, 

dass die Erschliessung mit der Harderbahn sichergestellt werden könnte und dadurch die entsprechen Shuttle- 

Fahrten zwischen Interlaken und Beatenberg wegfallen würden. Ob der Startplatz realisierbar ist oder nicht muss 

mit den zuständigen Stellen abgeklärt werden.   

 

Liste der Landeplätze  

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Nutzbar Kommerzielle 

Nutzung 

Reg. 

Bedeutung 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

O1l-01 Interlaken Höhenmatte GJ Ja Hoch FS 

O1l-02 Matten Flugplatz GJ Notfall Mittel FS 

O1l-03 Unterseen Lehn GJ Ja Hoch FS 
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Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung Nutzbar Kommerzielle 

Nutzung 

Reg. 

Bedeutung 

Empfohlener 

Koord. Stand* 

O1l-04 Zweilütschinen Zweilütschinen GJ Nein Gering FS 

O1l-05 Lauterbrunnen Stechelberg GJ Ja Hoch FS 

O1l-06 Lauterbrunnen Weid am Staubbach GJ Ja Mittel FS 

O1l-07 Grindelwald Grindelwald Bodmi GJ Ja Hoch FS 

O1l-08 Grindelwald Grindelwald Grund GJ Ja Hoch FS 

O1l-09 Brienz Aaregg FSH Nein Mittel FS 

O1l-10 Schwanden Lauenen GJ Nein Mittel FS 

O1l-11 Hasliberg Bidmi  FSH Nein Mittel FS 

O1l-12 Meiringen Du Pont GJ Ja Hoch FS 

O1l-13 Innertkirchen Innertkirchen GJ Nein Mittel FS 

O1l-14 Grindelwald Griit GJ selten Gering FS 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Klettergärten / -gebiete und Klettersteige  

von regionaler Bedeutung (Massnahme wird zu einem 

späteren Zeitpunkt präzisiert) 

O2 

 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage:  

Alpine Mehrseillängenrouten im Kalk oder Granit, einfach zugängliche Klettergärten oder Bouldergebiete sind 

im Oberland Ost seit langem wichtige Ausflugsziele für Sportbegeisterte. Unterschiedlichste Schwierigkeitsgra-

de und somit eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Möglichkeiten ergeben ein attraktives Angebot. Durch das 

grosse Angebot ergeben sich eher wenige Konflikte. Meistens sind es Konflikte mit der Parkierung und 

vereinzelt mit dem Naturschutz, welche gelöst werden müssen. 

Zielsetzung:  

Gemeinden, welche über stark frequentierte Klettergärten / -gebiete und Klettersteige verfügen, sollen im 

Rahmen der Nutzungsplanung Probleme und Konflikte insbesondere bei der Erschliessung der Gebiete 

(Parkierung / Zufahrt) aufzeigen und bei Bedarf beheben. Bedeutende Gebiete sind zudem längerfristig zu 

sichern.  

Massnahmen: 

1. Bestimmen der stark frequentierten Gebiete und ihrer Probleme und Konflikte 

2. Umsetzung in den Nutzungsplanungen 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Gemeinden  

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte / Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 

Beurteilung 

Wirkung: Durch die Koordination sollen die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt und Konflikte minimiert 

werden. Zudem soll durch die raumplanerische Sicherung regional bedeutsamer Gebiete die touristische 

Nutzung langfristig gesichert werden. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Regionales Gesamtkonzept Velo und Bike O3 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Zielsetzung:  

Der Bereich Velo und Bike soll in der gesamten Region gefördert werden. Dazu sollen in einem Konzept 

aufgezeigt werden, wo die Stärken und Schwächen der Region im Bereich Velo und Bike liegen und wie diese 

erhalten resp. reduziert werden können. Insbesondere sollen im Konzept Aussagen zu folgenden Punkten 

gemacht werden: 

1.  Wie sind die Zuständigkeiten, wer ist für was verantwortlich  

2. Wo gibt es Konflikte bei Trails, Touren und Routen, wo können bestehende Routen optimiert werden, wie 

wird der Unterhalt sichergestellt 

3. Wie sollen die entsprechenden Strecken und die Velo- / Bikeregion vermarktet werden?  

Massnahmen: 

1.  In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Destinationen sollen die Anforderungen an ein solches Konzept 

präzisiert und die Organisation mit den Beteiligten geklärt werden.  

2. Ausarbeiten des Konzepts unter Einbezug der Beteiligten Stellen sowie einem externen Auftragnehmer 

3. Umsetzung des Konzepts  

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Destinationen / Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Gemeinden; Transportunternehmen, Vertreter Velo 

und Bike 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

Verbesserung des Angebots und der Vermarktung der gesamten Region für den Bereich Mountainbike 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- I6 

Bemerkungen: 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Wassersport O4 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Zielsetzung:  

Die Zugänge zu den Gewässern von kommerziell betriebenen Wassersportangeboten wie Canyoning und River 

Rafting sollen planerisch gesichert werden. Die Nutzung von den Gewässern selbst für sportliche Aktivitäten 

wird in Art. 14 des kantonalen Fischereigesetztes (FiG, 923.11) geregelt, daher sind dazu keine zusätzlichen 

planerischen Schritte erforderlich.  

Massnahmen: 

1. Erfassung der kommerziell genutzten Streckenabschnitte und deren Zugänge 

2.  Raumplanerische Sicherung im Rahmen der Überarbeitung des RGSK und durch die kommunalen 

Nutzungspläne.  

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Beteiligte Gemeinden 

 

Beurteilung 

Wirkung: Durch die Koordination sollen die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt und Konflikte minimiert 

werden. Zudem soll durch die raumplanerische Sicherung der Zugänge die touristische Nutzung langfristig 

gesichert werden. 

 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

Einzelmassnahmen: siehe Liste unten 
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Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

-  

Bemerkungen: 

 

 

Canyoning Ein- und Ausstiegsstellen 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist  

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung   Empfohlener 

Koord. Stand* 

O4c-01 Wilderswil Saxetbach / Inferiore   FS 

O4c-02 Saxeten Saxetbach bei Dorf   FS 

O4c-03 Guttannen Grimsel   FS 

 

River Rafting Ein- und Ausstiegsstellen 

Standorte:  siehe Karten 

Grau =  Einzelmassnahmen bei welchen eine Übernahme in das RGSK der 2. Generation vorgesehen ist 

*  Empfohlener Koordinationsstand für das RGSK 2. Generation 

Nr. Gemeinde(n) Bezeichnung   Empfohlener 

Koord. Stand* 

O4r-01 Grindelwald Einstieg Grund   FS 

O4r-02 Grindelwald Ausstieg Burglauenen   FS 

O4r-03 Lütschental Einstieg Lütschental   FS 

O4r-04 Wilderswil Ausstieg Zweilütschinen   FS 

O4r-05 Wilderswil Einstieg Dangelstutz    FS 

O4r-06 Wilderswil Einstieg Gsteigwiler Halle Loosli   FS 

O4r-07 Bönigen Ausstieg Bönigen Halle 2   FS 

O4r-08 Bönigen Ausstieg Bönigen See   FS 

 

Nr. Bemerkungen 

O4r-04 Liegt am Rand des Auengebiets „Chappelistutz“ von nationaler Bedeutung  
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5 Organisatorische und administrative Massnahmen 

RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Koordination von Sportanlagen A1 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Ausgangslage 

Es gibt immer wieder Anfragen (v.a. Raum Interlaken) von externen Sportvereinen und Touristen für die 

Nutzung von Sportanlagen (insbesondere Fussballfelder). Es müsste ein Angebot geschaffen werden, das die 

touristische Nutzung einfach ermöglicht. Die bessere Nutzung von Synergien im Bereich der Schlechtwetteran-

gebote unter den Gemeinden (Bsp. Hallenbad, Kunsteisbahn, Tennishalle) würde deren Auslastung verbes-

sern. 

Zielsetzung: 

Region und Gemeinden unterstützen eine regional koordinierte Planung und Vermittlung der Sportanlagen und 

optimieren deren Auslastung unter anderem durch die Ermöglichung einer vermehrten touristischen Nutzung. 

Für externe Sportvereine und Touristen soll eine Plattform mit den verfügbaren Sportanlagen bereitgestellt 

werden, um attraktiver für die Durchführung von Trainingslagern zu werben und die bestehenden Angebote 

besser zu vermarkten.  

Massnahmen: 

1. Festlegen eines Vorgehenskonzepts (Klärung der Frage "Bereitschaft und Möglichkeiten eines koordi-

nierten Anlagenmanagements mit Vermarktung") 

2. Zusammentragen der Sportanlagen und mit entsprechenden Angaben zur den Lokalitäten, den Kosten 

und den Kontaktangaben versehen 

3. Marketing 

4. Abklären der Möglichkeiten und Aufbau einer Plattform mit einer koordinierten Belegungsplanung 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Destination 

Weitere beteiligte Stellen: 

RKOO, Gemeinden 

 

Beurteilung 

Wirkung: 

Bessere Auslastung der bestehenden Infrastrukturen und somit Kostenoptimierung. 
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Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine: 

 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Einzelmassnahmen:  

siehe Liste unten 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Destinationen 

  

 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungsplanungen 

 Destinationen 

Zeithorizont: 

2014/2016 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Sport- und Erholungskonzept SPEK 2008 

- Massnahme T2 

Bemerkungen: 
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RTEK Oberland-Ost Stand: Februar 2014 

Massnahme Öffentlicher Verkehr A2 
 

 Massnahme für Aufnahme im RGSK der 2. Generation vorgesehen 

 Umsetzung der Massnahme direkt aus dem RTEK, keine Aufnahme im RGSK II vorgesehen 

 

Massnahmenbeschrieb 

Zielsetzung:  

Gästen sollen das abgeltungsberechtige ÖV-Netz möglichst einfach zugänglich gemacht werden. Zudem sollen 

die Zubringerlinien in die Region verbessert und ausgebaut werden. 

Massnahmen: 

1. Zusammen mit dem Kanton, den Transportunternehmungen und den Destinationen soll abgeklärt werden, 

welche Möglichkeiten bestehen und wie sinnvolle Angebote gemacht werden können (Insbesondere im 

Bereich Gültigkeit der Gästekarte im abgeltungsberechtigten Verkehr).  

2.  Zur Verbesserung der Zugangssituation wird ständig nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht und bei den 

entsprechenden Amtsstellen auch Druck erzeugt. Als sehr wichtig für die Region werden die Direktverbin-

dungen nach Zürich, die Verbesserung der Anbindung an den Flughafen Belp und ein attraktives Golden-

pass-Angebot nach Montreux erachtet. 

 

Zuständigkeiten 

Federführung: 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Weitere beteiligte Stellen: 

Transportunternehmungen, Destination, AöV 

 

Beurteilung 

Wirkung: Der einfache Zugang zu ÖV-Dienstleistungen (weitere Tarifverbünde) soll die Attraktivität der ÖV-

Nutzung für die Gäste verbessern und so den indiv. Tourismusverkehr verringern helfen. 

 



RTEK Oberland-Ost. Massnahmen zum RTEK. Organisatorische und administrative Massnahmen 

 
 

60 

Realisierung 

Vorgehen/Meilensteine zu Massnahme 1: 

Phase 1: Mögliche Angebote aufzeigen und mit den beteiligten besprechen 

Phase 2: Umsetzung Versuchsweise für ca. 3 Jahre, nach 2 Jahren Entscheid über das weitere Vorgehen. 

Bearbeitungsstand: 

 Idee 

 Projekt entwickelt 

 Realisierung gesichert 

Priorität: 

 Hoch 

 Mittel 

 Tief 

Kosten: 

Phase 1:  Fr. 

Phase 2:  Fr. 

 

Kostenteiler: 

Anteil Bund % Fr. 

Anteil Kanton % Fr. 

Anteil Gemeinde % Fr. 

Anteil % Fr. 

Antrag / Umsetzung in: 

 kantonale Planungen 

 Regionaler Richtplan (RGSK 2. Generation) 

 die Anpassung kommunaler Nutzungspläne 

 Destinationen 

 Offen 

Empfohlener Koordinationsstand für RGSK 

Massnahmenbeschrieb: Zwischenergebnis 

Zeithorizont: 

Daueraufgabe 

 

Sonstiges 

Verweise: 

- Entwicklungsstrategie 2011, Grundsätze 411, Verkehrsverbindungen; 413, ÖV-Erreichbarkeit Interlaken; 

414, Regionales ÖV-Angebot; 415, umweltfreundliche Mobilität 

Bemerkungen: 
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A1 Abkürzungsverzeichnis  

VO: Vororientierung  K: Zeithorizont Kurzfristig, bis ca. 2018 

ZE: Zwischenergebnis  M: Zeithorizont Mittelfristig, bis ca. 2023 

FS: Festsetzung   L: Zeithorizont Langfristig nach 2023 

AG: Ausgangslage 

A2 Legende der Karten 

Folgende Legende gilt für die Kartenausschnitte der Intensiverholungsgebiete in Massnahme I1 und 

für die RTEK-Karten. 

 


